
Täter-Opfer- 
AUSGLEICH  

 



 
 
 
Sie sind Opfer einer Straftat und … 
 

 

 

... haben Wut, Ärger oder Angst und wollen  
der tatverantwortlichen Person die Folgen der  
Straftat erläutern; 
 
... wollen selbst aktiv werden, um eine zufrieden- 
stellende Lösung zu erreichen; 
 

... suchen nach einer schnellen und unbüro- 
kratischen Wiedergutmachung des entstandenen 
Schadens. 
 

 



Schlichtungsstelle 
 
 
Als Vermittelnde im Täter-Opfer- 
Ausgleich … 
 
 
... geben wir Ihnen die Möglichkeit, die Tat aufzu- 
arbeiten; 
 

... unterstützen wir Sie, Ihre Interessen wahrzu- 
nehmen, eine befriedigende Form der Wiedergut-
machung und eine Lösung des Konflikts zu finden; 
 

... bieten wir Ihnen an, in unserer Anwesenheit  
miteinander über die Straftat und ihre Folgen zu 
sprechen. 
 
 

 

Täter-Opfer- 
AUSGLEICH  



 
 
 
Sie haben eine Straftat begangen 
und wollen … 

 
... für das, was Sie getan haben,  
geradestehen; 
 

... der geschädigten Person darstellen, wie 
und warum es zur Tat gekommen ist; 
 

... den entstandenen Schaden wiedergut-
machen.



 
 
 
 
Kontakt: 
 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Jugendamt 
Ambulante Maßnahmen der  
Jugendhilfe im Strafverfahren 
Schlichtungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich 

Wilhelmsplatz 8, erstes Obergeschoss 

70182 Stuttgart 

Telefon 0711 216-55379  

-55382  

Fax 0711 216-950114 

E-Mail: schlichtungsstelle.toa@stuttgart.de 

 

Weitere Informationen im Internet: 

 

www.stuttgart.de  

Stichwort Täter-Opfer-Ausgleich 

 

www.toa-bw.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns: 
 
4    S-Bahnlinien 1 bis 6 und 60 (Stadtmitte) 

6    Stadtbahnlinien 1, 2, 4, 9 und 14 (Rathaus) sowie 

1, 9 und 34 (Österreichischer Platz) 

2 Buslinie 43 (Wilhelm-/Olgastraße) 
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